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hen in Volkseigentum über. Das gleiche gilt 
für private Unternehmungen, die sich in den 
Dienst einer Kriegspolitik stellen.

Alle privaten Monopolorganisationen, 
wie Kartelle, Syndikate, Konzerne, Trusts und 
ähnliche auf Gewinnsteigerung durch Produk
tions-, Preis- und Absatzregelung gerichtete 
private Organisationen sind aufgehoben und 
verboten.

Der private Großgrundbesitz, der mehr als 
ioo ha umfaßt, ist aufgelöst und wird ohne 
Entschädigung aufgeteilt.

Nach Durchführung dieser Bodenreform wird 
den Bauern das Privateigentum an ihrem Bo
den gewährleistet.

Artikel 25

Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutz
baren Naturkräfte sowie die zu ihrer Nutz
barmachung bestimmten Betriebe des Bergbaues, 
der Eisen- und Stahlerzeugung und der Ener
giewirtschaft sind in Volkseigentum zu über
führen.

Bis dahin untersteht ihre Nutzung der Auf
sicht der Länder und, soweit gesamtdeutsche 
Interessen in Frage kommen, der Aufsicht der 
Republik.

Artikel 26

Die Verteilung und Nutzung des Bodens 
wird überwacht und jeder Mißbrauch verhütet. 
Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne Ar- 
beits- und Kapitalaufwendung für das Grund
stück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar 
zu machen.

Jedem Bürger und jeder Familie ist eine ge
sunde und ihren Bedürfnissen entsprechende 
Wohnung zu sichern. Opfer des Faschismus, 
Schwer - Körperbehinderte, Kriegsgeschädigte 
und Umsiedler sind dabei bevorzugt zu be
rücksichtigen.

Die Erhaltung und Förderung der Ertrags
sicherheit wird auch durch Landschaftsgestal
tung und Landschaftspflege gewährleistet.

Artikel 27

Private wirtschaftliche Unternehmungen, die 
für die Vergesellschaftung geeignet sind, kön
nen durch Gesetz nach den für die Enteignung 
geltenden Bestimmungen in Gemeineigentum 
überführt werden.

Auf Grund eines Gesetzes kann der Repu
blik, den Ländern, den Kreisen oder Gemein
den durch Beteiligung an der Verwaltung oder 
in anderer Weise ein bestimmender Einfluß 
auf Unternehmungen oder Verbände gesichert 
werden.

Durch Gesetz können wirtschaftliche Unter
nehmungen und Verbände auf der Grundlage 
der Selbstverwaltung zusammengeschlossen 
werden, um die Mitwirkung aller schaffenden 
Volksteile zu sichern, Arbeiter und Unterneh
mer an der Verwaltung zu beteiligen und Er
zeugung, Flerstellung, Verteilung, Verwen

dung, Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr 
der Wirtschaftsgüter nach gemeinwirtschaftlichen 
Grundsätzen zu regeln.

Die Konsum-, Erwerbs- und Wirtschaftsge
nossenschaften sowie die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften und deren Vereinigungen 
sind unter Berücksichtigung ihrer Verfassung 
und Eigenart in die Gemeinwirtschaft einzu
gliedern.

Artikel 28

Die Veräußerung und Belastung von Grund
besitz, Produktionsstätten und Beteiligungen, 
die sich im Eigentum des Volkes befinden, be
dürfen der Zustimmung der für ihren Rechts
träger zuständigen Volksvertretung. Diese Zu
stimmung kann nur mit zwei Dritteln der ge
setzlichen Mitgliederzahl erteilt werden.

Artikel 29

Das Vermögen und das Einkommen wer
den progressiv nach sozialen Gesichtspunkten 
unter besonderer Berücksichtigung der fami
liären Lasten besteuert.

Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes Ver
mögen und Einkommen besonders Rücksicht 
zu nehmen.

III. Familie und Mutterschaft
Artikel 30

Ehe und Familie bilden die Grundlage des 
Gemeinschaftslebens. Sie stehen unter dem 
Schutz des Staates.

Gesetze und Bestimmungen, die die Gleich
berechtigung von Mann und Frau in der Fa
milie beeinträchtigen, sind aufgehoben.

Artikel 31

Die Erziehung der Kinder zu geistig und 
körperlich tüchtigen Menschen im Geiste der 
Demokratie ist das natürliche Recht der El
tern und deren oberste Pflicht gegenüber der 
Gesellschaft.

Artikel 32

Die Frau hat während der Mutterschaft An
spruch auf besonderen Schutz und Fürsorge 
des Staates.

Die Republik erläßt ein Mutterschutzgesetz. 
Einrichtungen zum Schutz für Mutter und Kind 
sind zu schaffen.

Artikel 33

Außereheliche Geburt darf weder dem Kin
de noch seinen Eltern zum Nachteil gereichen.

Entgegenstehende Gesetze und Bestimmun
gen sind aufgehoben.

IV. Erziehung und Bildung
Artikel 34

Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre 
sind frei. Der Staat nimmt an ihrer Pflege teil 
und gewährt ihnen Schutz, insbesondere ge
gen den Mißbrauch für Zwecke, die den Be-


